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XVII u. 350 S., 10 Stammtafeln, 3 Karten.- Die Publikation wird alle Urkk. 
bringen, die nam den erwähnten Personen oder Ortlimkeiten in irgendeiner 
Beziehung zum Kanton Solothurn stehen und soll bis 1532, dem Absmluß der 
territorialen Ausgestaltung des Kantons, führen. Die Texte werden im Allge­
meinen in extenso abgedruckt; mit Auszügen begnügte man sim dann, wenn 
nur nebenher erwähnte Personen für die solothurnisme Gesmimte Interesse 
bieten. Die aum in anspremendem äußerem Gewand crsmeinende Edition selbst 
ist nam den modernen diplomatismen Prinzipien angelegt, mit reimen Literatur­
angaben und sorgfältiger Auflösung der erwähnten Orts- und Personennamen. 
Namen- sowie Orts- und Samverzeimnisse ersmließen den Inhalt; hingewiesen 
sei nom auf die beigegebenen Stammtafeln und Karten· (bearb. von Hans 
S i ·g r i s t), ·die eine rasdie und übersimtlime Orientierung ermöglimen. 

Die ältesten steirischen Landtagsakten 1396-1519, Teil I: 1396-1452, bearb. 
von Burkhard Se u f f er t und Gottfriede Kog I er, Quellen zur Verfas­
sungs- und Verwaltungsgesmimte der Steiermark Bd. 111, Graz-Wien-Münmen 
1953, Stiasny, XXII u. 147 S., ist ein wimtiger Beitrag zum Verständnis des 
Dualismus Landesfürst-Landstände im Osterreim des ausgehenden MA. Die 
Lektüre der sorgfältig publizierten Ländertagseinladungen, Rüstungsverord­
nungen, Privil!!gien, Bauernzählungen usw. gewährt wertvolle Einblicke in die 
politisme, Wirtsmafts- und Remtsgesmimte der Zeit. Voll nutzbar wird diese 
bedeutsame Edition sein, wenn mit dem Smlußband aum das Register vorliegt. 

K. R. 

Caterina Santor o, Un registro di doti sforzesme, Arm. stor. Lombardo 
80 (1954) 133-185, ediert und besprimt 52 Regesten und vier Urkundentexte, 
die Heiraten im Hause der Sforza in der Zeit von 1472-1495 betreffend. 

F. W. 

G. Co s t a mag n a, I notai del Sacro Palazzo a Genova (secc. X-XI), 
Atti dell'Accad. Ligure 10 (1954) 97-106, mit einer Abb. im Text. - Trotz 
gewisser Verschiedenheiten stellt der Vf. fest, daß sim das Notariat in Genua 
nicht von dem in den umliegenden toskano-lombardismen Gebieten untersmei­
det. Daneben fallen einige interessante Bemerkungen über den Gehraum der 
Tamygraphie in den Notariatsinstrumenten, womit sim der Vf. smon früher 
besmäftigt hatte, vgl. DA. 9, 567. G. 0. 

Milko K OS, Carta sine litteris, MIOG. 62 (1954) 97-100, mamt darauf 
aufmerksam, daß dieser Ausdruck in der 871 verfaßten Conversio Bagoariorum 
et Carantanorum (MG. SS. 11, 1 ff.) auf das unbesmriebene Pergamentblatt 
bezogen werden müsse, das bei Liegensmaftsübertragungen symbolhaft über­
geben und erst ansmließend· mit dem Urkundentext versehen worden ist. -
Seit 0. Redlims Ausführungen (Die .Privaturkunden des MA. [1911] 47 ff .) 
ist übrigens eine andere Deutung gar nimt möglim. H. P. 

H. Go e t.t in g ,· Papsturkundenfälsmungen für die Abteien Werden und 
Helmstedt, MIOG. 62 (1954) 425-446, unterzieht die bisher für emt gehalte­
nen Urkunden Lucius' 111. von 1182/83 Apr. 12 (JL. 14755) und lnnozenz' VI. 
von 1356 Mai 19, die die Grundlagen des Exemtionsansprumes der Abteien 
Werden und Helmstedt abgeben, einer Kritik und erweist sie als Fälsmungen. 
Wahrsmeinlim sind die beiden Mamwerke im Zusammenhang mit den Strei­
tigkeiten zwischen Werden und den Kölner Erzbismöfen um die Zahlung von 
Subsidia caritativa entstanden, die Lucius-Urk. frühestens um die Mitte des 
14. Jh., die Innozenz-Urk. hingegen erst in den dreißiger Jahren des 15. Jh. 

H.P. 


